Logo Ihrer Kirchgemeinde
Austrittsvereinbarung
zwischen
*Name der reformierten Kirchgemeinde*
*Adresse*
*NPA* *Standort*
(im Folgenden der Arbeitgeber)
und
*Funktion* *Vorname* *Nachname*
*Adresse*
*NPA* *Standort*
(im Folgenden der Arbeitnehmer)
Grundlagen
Angesichts:
· die Kirchenordnung der Evangelisch-reformierten Kirche des Kantons Freiburg (RE), Art. 98 Abs. 2,
· das Austrittsschreiben aus der *Funktion* *Vorname* *Nachname*, das die Pfarrei am *Datum* erhalten hat
· die Erklärung der Gültigkeit der Wahl des *Vornamens* *Nachname* durch den Synodenrat
*betroffene reformierte Kirche* beim Synodenrat des EERF eingegangen am *Datum*, 
· die Weiheverpflichtungen der Pfarrerinnen und Pfarrer des EERF (RE 92, 171, 173), 
· die Vereidigung der Gemeinderäte des EERF (RE 83),
Der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer vereinbaren die Beendigung des am *Datum* begonnenen Dienstverhältnisses (gemäß Ernennungsschreiben vom *Datum*) zu folgenden Bedingungen:
Vertragsbedingungen
1. Der Arbeitgeber erklärt sich damit einverstanden, dass der Arbeitnehmer sein Arbeitsverhältnis[footnoteRef:1] vor Ablauf seiner Amtszeit zum *Datum* kündigen kann. Der Arbeitnehmer ist daher nicht verpflichtet, nach dem *Datum* an seinen Arbeitsplatz zurückzukehren. [1:   In der RE 98.2 heißt es: "Das befristete Dienstverhältnis kann jederzeit im Einvernehmen beider Parteien aufgelöst werden. Die beiden Parteien müssen sich über die Bedingungen der Auflösung sowie über die Beendigung des Dienstverhältnisses einigen."] 


2. Der Mitarbeiter ist  ab dem *Datum* von allen beruflichen Verpflichtungen befreit.

3. Der Arbeitgeber hält fest, dass sein Arbeitnehmer den Restbetrag seines Urlaubs von *Datum* bis *Datum* in Anspruch nimmt und daher das Gehalt bis zum *Datum* zahlt.

4. Gemäß Artikel 163 Absatz 4 der RE erstellt der Dekan des EERF mit dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer einen Bericht über die Übergabe der vom Arbeitnehmer aufbewahrten Computerzugänge, Schlüssel, Bücher und Registrierkassen zu einem zwischen ihnen vereinbarten Datum, spätestens jedoch bis zum *Datum*.

5. Der Mitarbeiter verpflichtet sich, sobald das Dienstverhältnis beendet ist, jede Tätigkeit, jeden Kontakt oder jede Kommunikation pastoraler oder beruflicher Art mit den anderen Mitarbeitern der Pfarrei sowie mit den Gemeindemitgliedern zu unterlassen, mit Ausnahme von administrativen Kontakten mit dem Präsidium des Pfarrgemeinderates. Der Arbeitnehmer verpflichtet sich, jede negative Verurteilung oder Einschränkung in Bezug auf seinen Arbeitgeber und die Mitarbeiter der Gemeinde zu unterlassen.

6. Der Pfarrgemeinderat verpflichtet sich, von jedem Schuldspruch oder jeder negativen Charakterisierung seines Mitarbeiters abzusehen.

7. Nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses unterliegt der Arbeitnehmer weiterhin dem Berufsgeheimnis (RE, Art. 165).

8. Der Arbeitgeber verpflichtet sich, dem Arbeitnehmer eine Arbeitsbescheinigung auszustellen, die die Dauer und die Art des Arbeitsverhältnisses abdeckt.

9. Der Synodenrat des EERF erhält eine Kopie dieser Vereinbarung und registriert sie in seinem Archiv.

10.  Die Parteien sind sich darüber einig, dass bei Vorliegen aller vorstehenden Punkte keine weiteren Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis bestehen.
Vereinbarung, die in zwei unterzeichneten Gegenstücken ausgearbeitet wurde
*Ort*, *Datum*
		    Der Arbeitgeber:						Der Arbeitnehmer:
               Für den Pfarrgemeinderat

    *Vorname* *Nachname*			*Vorname* *Nachname*			*Vorname* *Nachname*
	Präsident			    Sekretär






Kopie: Synodenrat des EERF
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